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Sachverhalt 1
Berthold Brummelig (B) war zehn Jahre lang Bürgermeister der Stadt Schnurpseldingen. Zum Ende seiner Amtszeit kommt er auf eine schöne Idee: Damit ihn die Mitarbeiter in guter Erinnerung behalten, beschließt er, einen Pokal zu stiften. Diesen möchte er bei seiner Verabschiedung am 15. Juli 2009 feierlich überreichen.

B informiert sich bei den verschiedenen Anbietern und stößt im Internet auf den Souvenirhändler Stefan Stiesel (S). Von diesem lässt er sich einige Prospekte zuschicken. In einem Prospekt stößt er auf einen großen Messingpokal, besetzt mit großen roten Glassteinen. Dieser Pokal soll 250,- € kosten. B füllt daraufhin den im Prospekt enthaltenen Bestellschein aus und bestellt den Pokal. 

Die Bestellung geht am 17. April 2009 bei S ein. Am 21. April 2009 packt der Lehrling Lothar Lotterlich (L) auftragsgemäß den Pokal ein und bringt das Paket mit dem Pokal und einer entsprechenden Rechnung zum Postamt in Schnarchhausen. 

Aufgrund mehrerer krankheitsbedingter Ausfälle im Postamt Schnarchhausen bleibt das Paket dort zunächst liegen und wird erst am 02. Juni 2009 dem B zugestellt. Auf dem Poststempel ist deutlich das Absendedatum 21. April 2009 zu erkennen. Auch auf der in dem Paket enthaltenen Rechnung ist das Datum 21. April 2009 zu sehen.  

B hatte schon nicht mehr mit der Übersendung des Pokals gerechnet. Er stellt das Paket zunächst ungeöffnet in eine Ecke. Als B bei seiner Verabschiedung am 15. Juli feststellen muss, dass keiner der Mitarbeiter besonders traurig über das Ende seiner Amtszeit ist, überlegt er es sich kurzfristig anders und überreicht den Pokal nicht.
Am nächsten Tag will er den Pokal wieder loswerden und ruft den S an. Er teilt ihm mit, dass S den Pokal viel zu spät geschickt habe und damit auch kein Kaufvertrag zustande gekommen sei. Außerdem habe er beim Auspacken des Pokals festgestellt, dass sich am Fuß des Pokals eine winzige Schramme befinde. Daher müsse S ihm wenigstens Nacherfüllung gewähren. 
S erwidert daraufhin nur: „Vertrag ist Vertrag und für derartigen Kleinkram können Sie gar nichts von mir verlangen. Außerdem gehe ich davon aus, dass der Kratzer erst bei Ihnen in den Pokal gekommen ist.“ B ist empört. Er möchte den Pokal um jeden Preis loswerden, selbst wenn der Kratzer wirklich nur winzig und kaum zu sehen ist. B beschließt nun, vom Kaufvertrag zurückzutreten.   

Frage: Kann B vom Kaufvertrag mit S zurücktreten? 

Sachverhalt 2:
Mauricio Mauritius bietet dem 17-jährigen Benny Bärchen eine Briefmarkensammlung für 1500,00 € an. B, der von seinem Taschengeld 800,00 € gespart hat, erklärt, dass er die Briefmarkensammlung für 800,00 € gerne kaufen würde. M erklärt unter Hinweis auf die in seiner Sammlung befindliche sehr wertvolle British Guiana Magenta, er könne die Sammlung nicht unter 1200,00 € verkaufen. B erklärt, er habe nur 800,00 € und könne so viel Geld nicht zahlen. Daraufhin teilt M mit, er würde ihm die Sammlung für 1200,00 € überlassen, wenn B die 800,00 € anzahlt und den Rest in monatlichen Raten abzahlt. Damit erklärt sich B einverstanden.
Als B davon seinen Eltern erzählt, machen sie ihm erhebliche Vorwürfe. Als sie jedoch die Sammlung durchsehen und die British Guiana Magenta sehen, erklären sie sich mit dem Kauf einverstanden. Dem M kommen allerdings wegen des jugendlichen Alters des B erhebliche Bedenken. Er schreibt daraufhin die Eltern des B an und fordert sie auf, ihm mitzuteilen, ob sie mit dem Kauf einverstanden sind. Der Brief des M geht den Eltern des B am 15. 04. zu. Die Eltern des B meinen, sie hätten bereits ihr Einverständnis erklärt und reagieren zunächst nicht auf den Brief. Vorsichtshalber schreiben sie dem M einen Brief, in dem sie erklären, dass sie mit dem Kauf ihres Sohnes einverstanden sind und werfen den Brief am 29.04. persönlich in den Briefkasten des M. An diesem Tag führt M gerade Vertragsverhandlungen wegen der blauen Mauritius, die sich sehr lange hinziehen und er kommt deswegen erst gegen 2.00 Uhr nachts nach Hause. Deswegen leert er erst am nächsten Morgen seinen Briefkasten.

Frage: Kann M von B die Bezahlung der Briefmarkensammlung verlangen?
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